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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung  
des Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 
5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), 
das zuletzt durch Art. 9 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2016 (GVBl. S. 399) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 109 
wie folgt gefasst:

„Art. 109	 Einmalige Zahlung“.

2.	 In Art.  73 Abs.  1 Satz  1 werden die Angabe 
„82  857,13  €“ durch die Angabe „84  512,70  €“ 
und die Angabe „98  364,47  €“ durch die Angabe 
„100 322,36 €“ ersetzt.

3.	 Art. 94 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 2 wird die Angabe „78,34 €“ durch die 
Angabe „79,91 €“ ersetzt.

bb)	 In Satz 3 wird die Angabe „39,17 €“ durch die 
Angabe „39,95 €“ und die Angabe „23,50 €“ 
durch die Angabe „23,97 €“ ersetzt.

cc)	 In Satz 4 Halbsatz  1 wird die Angabe 
„20,89 €“ durch die Angabe „21,31 €“ ersetzt.

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „3 403,35 €“ durch 
die Angabe „3 478,35 €“ ersetzt.

bb)	 In Satz 2 wird die Angabe „4 744,55 €“ durch 
die Angabe „4 839,44 €“ ersetzt.

cc)	 In Satz 4 wird die Angabe „1 213,26 €“ durch 
die Angabe „1 248,26 €“ ersetzt.

Gesetz 
zur Anpassung der Bezüge 2017/2018

vom 12. Juli 2017

4.	 Die Art.  110 und 111 werden durch die folgenden 
Art. 109 bis 111 ersetzt:

„Art. 109

Einmalige Zahlung

(1) 1Berechtigte sowie Dienstanfänger und 
Dienstanfängerinnen erhalten eine einmalige Zah-
lung, wenn sie am 1. Januar 2017 Anspruch auf Be-
züge hatten. 2Maßgebend sind die Verhältnisse am 
1.  Januar 2017. 3Auf die einmalige Zahlung finden 
die Vorschriften des Teils 1 entsprechend Anwen-
dung. 4Die einmalige Zahlung ist bei der Bemessung 
der Zuschläge nach den Art. 58 und 59 zu berück-
sichtigen; bei der Gewährung anderer Besoldungs-
bestandteile bleibt sie unberücksichtigt.

(2) Die einmalige Zahlung beträgt für

1.	 Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen 
je 500 €,

2.	 Anwärter und Anwärterinnen je 150 € und

3.	 Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen je 90 €.

Art. 110

Lineare Anpassung der Besoldung

1Die Beträge der Anlagen 3 bis 9 und der Anlagen 
1 bis 4 der Bayerischen Zulagenverordnung werden 
ab 1. Januar 2017 um 2,0 v. H. erhöht; dabei werden 
die Grundgehaltssätze der Anlage 3 mindestens um 
75 € erhöht. 2Die Beträge der Anlage 10 werden ab 
1. Januar 2017 um jeweils 35 € erhöht.

Art. 111

Außerkrafttreten

Außer Kraft treten:

1.	 Art. 109 mit Ablauf des 31. Dezember 2017,

2.	 Art.  108 Abs.  14 mit Ablauf des 31.  Dezember 
2020.“

5.	 Die Anlagen 3 bis 10 werden wie folgt gefasst:
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Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Januar 2017 

Besoldungsgruppe Betrag 

B   2 7 215,41 

B   3 7 640,19 

B   4 8 085,11 

B   5 8 595,58 

B   6 9 077,60 

B   7 9 546,52 

B   8 10 035,22 

B   9 10 642,04 

B 10 12 526,41 

B 11 13 012,08 
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Anlage 4 

Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen 
 

(Monatsbeträge) 
– in der gesetzlichen Reihenfolge – 

Gültig ab 1. Januar 2017 
Rechtsgrundlage 

(BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) 
Betrag in Euro, Vomhundertsatz 

Art. 27 Abs. 2, Abs. 6 Satz 2 221,87 
Art. 33 Satz 1 A 9 bis A 13  89,06 

Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in 
A 5 

 20,47 

Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 

A 3 bis A 5 133,96 

A 6 bis A 9 178,60 

A 10 und höher 223,25 

Art. 34 Abs. 2  
Satz 1 Nrn. 2, 4, 5 

nach einer Dienstzeit von einem Jahr  74,15 

nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 148,33 
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  148,33 
Art. 34 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 6 

als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin 214,35 
als Flugtechniker oder Flugtechnikerin 171,47 

Art. 107 Abs. 2 Satz 6 89,06 
Besoldungsgruppe  Fußnote  
A 6 3 50 v. H. des Unterschiedsbetrags 

zwischen dem Endgrundgehalt der 
Besoldungsgruppe A 6 und dem 
Endgrundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 7 

A 7 4 50 v. H. des jeweiligen Unter-
schiedsbetrags zum Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 8 

A 9 1  44,66 
3, 4, 6 284,75 

A 10 1, Spiegelstrich 1  59,53 
    Spiegelstrich 2 119,06 
2  44,66 

A 11 2, Spiegelstrich 1  59,53 
    Spiegelstrich 2 119,06 

A 12 1  59,53 
2 242,76 

A 13 1, 3, 7, 12 198,39 
2, 9 289,36 
4 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 5 Satz 2 198,39 

256,18 
10 242,76 

A 14 1, 2 198,39 
A 15 1, 3, 4, 5 198,39 

2 165,39 
A 16 1, 7 221,87 

3, Spiegelstrich 1 165,39 
    Spiegelstrich 2 132,28 
4 264,49 

R 1 1, 3 219,33 
2 109,68 

R 2 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 219,33 
R 3 5, 10 219,33 
A 13 kw 2 177,09 

3 198,39 
A 14 kw 2 231,43 
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Anlage 5 
   

Familienzuschlag 
   

(Monatsbeträge) 
   

Gültig ab 1. Januar 2017 
  

  Stufe 1 Stufe 2 
Betrag in Euro Betrag in Euro 

Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 125,40 237,99 

übrige Besoldungsgruppen 131,66 244,25 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 112,59 €, 

für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 348,96 €. 

   

   
      
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  

in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je 5,45 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in der Besoldungsgruppe A 3 um je 27,23 €, 

in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,79 € und 

in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,34 €.    
     
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird 
der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

   

   
      

Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2 
- in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8                                                116,50 € 

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12                                              123,69 € 
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Anlage 7 
Stellenzulagen 

 
(Monatsbeträge) 

 

Gültig ab 1. Januar 2017 

Rechtsgrundlage 
Art. 51 Abs. 1 

Höhe 
Art. 51 Abs. 2 

 Höchstbetrag (Betrag in Euro) 

Nrn. 1, 4 bis zu 108,95 

Nr. 2 bis zu  81,70 

Nr. 5 bis zu  40,86 

 Vomhundertsatz 
Nr. 3 
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 

 
4,7 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 

A 3 bis A 5 A 5 

A 6 bis A 9 A 9 

A 10 bis A 13 A 13 

A 14, A 15, R 1 A 15 

A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 B 3 

B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 B 6 

B 8 bis B 10, R 8 B 9 

 Betrag (in Euro) 

Nr. 6 40,86 

 
 

Anlage 8 
Sonstige Zulagen 

 
(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Gültig ab 1. Januar 2017 

Rechtsgrundlage 
 

 
 

Betrag in Euro,  
Vomhundertsatz 

 
Art. 57 Abs. 2 bei Ausübung eines Amtes der 

Besoldungsgruppe R 1 
 

218,98 

 bei Ausübung eines Amtes der 
Besoldungsgruppe R 2 

 
245,12 

Art. 57 Abs. 3 7,5 v. H. des 
Monatsgrundgehalts 
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Anlage 9 
   

Mehrarbeitsvergütungssätze 
 (Stundensätze) 

   

Gültig ab 1. Januar 2017 
  

Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 
Mehrarbeit  

(ohne Schuldienst) Betrag in Euro 
Besoldungsgruppen  

A 3 bis A 4 12,44 

A 5 bis A 8 14,71 

A 9 bis A 12 20,21 

A 13 bis A 16 27,85 

 
Mehrarbeit   

(im Schuldienst) Besoldungsgruppen Betrag in Euro 
nach Schularten   

an Grundschulen und Mittelschulen 
A 9 bis A 11 18,79 

ab A 12 23,30 

an Realschulen und Sonderschulen 
A 9 bis A 12 18,79 

ab A 13 27,62 

an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen 
A 9 bis A 12 

ab A 13 

18,79 

32,29 

 

Anlage 10 
Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Januar 2017 
 

Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach  
Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt Grundbetrag 

A 3 bis A 4 1 004,33 

A 5 bis A 8 1 124,93 

A 9 bis A 11 1 178,85 

A 12 1 318,44 

A 13 1 350,21 

A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 1 385,08 

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



337Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2017

§ 2

Weitere Änderung des  
Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG), das 
zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	 In Art.  6 werden die Wörter „(Art.  88, 89 und 91 
BayBG, Art. 8, 8a und 8c des Bayerischen Richterge-
setzes – BayRiG)“ gestrichen.

2.	 In Art. 7 Satz 1 werden die Wörter „(§ 27 des Beam-
tenstatusgesetzes – BeamtStG –, Art. 78a BayRiG)“ 
gestrichen.

3.	 In Art. 8 Abs. 2 werden die Wörter „des Abgeordne-
tenstatuts des Europäischen Parlaments (Beschluss 
2005/684/EG, Euratom des Europäischen Parla-
ments vom 28.  September 2005 zur Annahme des 
Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments 
– ABl L 262 S. 1)“ durch die Wörter „des Beschlusses 
2005/684/EG“ ersetzt.

4.	 In Art. 10 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „BeamtStG“ 
durch die Wörter „des Beamtenstatusgesetzes  
(BeamtStG)“ ersetzt.

5.	 In Art.  73 Abs.  1 Satz  1 werden die Angabe 
„84  512,70  €“ durch die Angabe „86  496,90  €“ 
und die Angabe „100  322,36  €“ durch die Angabe 
„102 668,89 €“ ersetzt.

6.	 Art. 94 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 2 wird die Angabe „79,91 €“ durch die 
Angabe „81,79 €“ ersetzt.

bb)	 In Satz 3 wird die Angabe „39,95 €“ durch die 
Angabe „40,89 €“ und die Angabe „23,97 €“ 
durch die Angabe „24,53 €“ ersetzt.

cc)	 In Satz 4 Halbsatz  1 wird die Angabe 
„21,31 €“ durch die Angabe „21,81 €“ ersetzt.

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „3 478,35 €“ durch 
die Angabe „3 560,09 €“ ersetzt.

bb)	 In Satz 2 wird die Angabe „4 839,44 €“ durch 
die Angabe „4 953,17 €“ ersetzt.

cc)	 In Satz 4 wird die Angabe „1 248,26 €“ durch 
die Angabe „1 283,26 €“ ersetzt.

7.	 In Art. 100 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „413 Abs. 2, §“ 
gestrichen.

8.	 Art. 105 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs.  1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.

b)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

9.	 In Art. 107 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„Art. 105 Abs. 1 Satz 3“ durch die Angabe „Art. 105 
Satz 3“ ersetzt.

10.	 Art. 108 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 Satz 5 wird aufgehoben.

b)	 Abs. 11 wird aufgehoben.

c)	 Der bisherige Abs. 12 wird Abs. 11.

d)	 Der bisherige Abs. 13 wird aufgehoben.

e)	 Der bisherige Abs. 14 wird Abs. 12.

11.	 Art. 110 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Halbsatz 1 wird die Angabe „2017 um 
2,0  v.  H.“ durch die Angabe „2018 um 
2,35 v. H.“ ersetzt.

bb)	 Halbsatz 2 wird gestrichen.

b)	 In Satz 2 wird die Angabe „2017“ durch die Anga-
be „2018“ ersetzt.

12.	 In Art. 111 Nr. 2 wird die Angabe „Art. 108 Abs. 14“ 
durch die Angabe „Art. 108 Abs. 12“ ersetzt.

13.	 Anlage 1 Besoldungsordnung A wird wie folgt geän-
dert:

a)	 In Besoldungsgruppe A  10 wird in Fußnote 1 
Spiegelstrich 2 Halbsatz 2 gestrichen.

b)	 In Besoldungsgruppe A  11 wird in Fußnote 2 
Spiegelstrich 2 Halbsatz 2 gestrichen.

14.	 Die Anlagen 3 bis 10 werden wie folgt gefasst:
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Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Januar 2018 

Besoldungsgruppe Betrag 

B   2 7 384,97 

B   3 7 819,73 

B   4 8 275,11 

B   5 8 797,58 

B   6 9 290,92 

B   7 9 770,86 

B   8 10 271,05 

B   9 10 892,13 

B 10 12 820,78 

B 11 13 317,86 
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Anlage 4 

Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen 
 

(Monatsbeträge) 
– in der gesetzlichen Reihenfolge – 

Gültig ab 1. Januar 2018 
Rechtsgrundlage 

(BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) 
Betrag in Euro, Vomhundertsatz 

Art. 27 Abs. 2, Abs. 6 Satz 2 227,08 
Art. 33 Satz 1 A 9 bis A 13  91,15 

Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5  20,95 

Art. 34 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 

A 3 bis A 5 137,11 

A 6 bis A 9 182,80 

A 10 und höher 228,50 

Art. 34 Abs. 2  
Satz 1 Nrn. 2, 4, 5 

nach einer Dienstzeit von einem Jahr  75,89 

nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 151,82 
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  151,82 
Art. 34 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 6 

als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin 219,39 
als Flugtechniker oder Flugtechnikerin 175,50 

Art. 107 Abs. 2 Satz 6 91,15 
Besoldungsgruppe  Fußnote  
A 6 3 50 v. H. des Unterschiedsbetrags 

zwischen dem Endgrundgehalt der 
Besoldungsgruppe A 6 und dem 
Endgrundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 7 

A 7 4 50 v. H. des jeweiligen Unter-
schiedsbetrags zum Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 8 

A 9 1 45,71 
3, 4, 6 291,44 

A 10 1, Spiegelstrich 1 60,93 
    Spiegelstrich 2 121,86 
2 45,71 

A 11 2, Spiegelstrich 1 60,93 
    Spiegelstrich 2 121,86 

A 12 1 60,93 
2 248,46 

A 13 1, 3, 7, 12 203,05 
2, 9 296,16 
4 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 5 Satz 2 203,05 

262,20 
10 248,46 

A 14 1, 2 203,05 
A 15 1, 3, 4, 5 203,05 

2 169,28 
A 16 1, 7 227,08 

3, Spiegelstrich 1 169,28 
    Spiegelstrich 2 135,39 
4 270,71 

R 1 1, 3 224,48 
2 112,26 

R 2 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 224,48 
R 3 5, 10 224,48 
A 13 kw 2 181,25 

3 203,05 
A 14 kw 2 236,87 
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Anlage 5 
   

Familienzuschlag 
   

(Monatsbeträge) 
   

Gültig ab 1. Januar 2018 
  

  Stufe 1 Stufe 2 

Betrag in Euro Betrag in Euro 

Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 128,36 243,60 

übrige Besoldungsgruppen 134,76 250,00 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 115,24 €, 

für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 357,16 €. 

   

   
      
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  

in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je 5,58 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in der Besoldungsgruppe A 3 um je 27,87 €, 

in der Besoldungsgruppe A 4 um je 22,30 € und 

in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,72 €.    
     
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird 
der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

   

   
      

Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2 
- in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8                                                119,24 € 

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12                                              126,60 € 
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Anlage 7 
Stellenzulagen 

 
(Monatsbeträge) 

 

Gültig ab 1. Januar 2018 

Rechtsgrundlage 
Art. 51 Abs. 1 

Höhe 
Art. 51 Abs. 2 

 Höchstbetrag (Betrag in Euro) 

Nrn. 1, 4 bis zu 111,51 

Nr. 2 bis zu  83,62 

Nr. 5 bis zu  41,82 

 Vomhundertsatz 
Nr. 3 
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 

 
4,7 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 

A 3 bis A 5 A 5 

A 6 bis A 9 A 9 

A 10 bis A 13 A 13 

A 14, A 15, R 1 A 15 

A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 B 3 

B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 B 6 

B 8 bis B 10, R 8 B 9 

 Betrag (in Euro) 

Nr. 6 41,82 

 
 

Anlage 8 
Sonstige Zulagen 

 
(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Gültig ab 1. Januar 2018 

Rechtsgrundlage 
 

 
 

Betrag in Euro,  
Vomhundertsatz 

 
Art. 57 Abs. 2 bei Ausübung eines Amtes der 

Besoldungsgruppe R 1 
 

224,13 

 bei Ausübung eines Amtes der 
Besoldungsgruppe R 2 

 
250,88 

Art. 57 Abs. 3 7,5 v. H. des 
Monatsgrundgehalts 
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Anlage 9 
   

Mehrarbeitsvergütungssätze 
 (Stundensätze) 

   

Gültig ab 1. Januar 2018 
  

Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 
Mehrarbeit  

(ohne Schuldienst) Betrag in Euro 
Besoldungsgruppen  

A 3 bis A 4 12,73 

A 5 bis A 8 15,06 

A 9 bis A 12 20,68 

A 13 bis A 16 28,50 

 
Mehrarbeit   

(im Schuldienst) Besoldungsgruppen Betrag in Euro 
nach Schularten   

an Grundschulen und Mittelschulen 
A 9 bis A 11 19,23 

ab A 12 23,85 

an Realschulen und Sonderschulen 
A 9 bis A 12 19,23 

ab A 13 28,27 

an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen 
A 9 bis A 12 

ab A 13 

19,23 

33,05 

 

Anlage 10 
Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Januar 2018 
 

Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach  
Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt Grundbetrag 

A 3 bis A 4 1 039,33 

A 5 bis A 8 1 159,93 

A 9 bis A 11 1 213,85 

A 12 1 353,44 

A 13 1 385,21 

A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 1 420,08 
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§ 3

Änderung des  
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz  
(BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 
764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch Art.  10 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (GVBl. S. 399; 2017 
S. 5) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In Art. 12 Abs. 6 Satz 3 werden nach dem Wort „Be-
amte“ die Wörter „oder die Beamtin“ eingefügt.

2.	 Art. 71 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „3,44 €“ durch 
die Angabe „3,51 €“ ersetzt.

b)	 Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 wird die Angabe „0,87 €“ durch die 
Angabe „0,89 €“ ersetzt.

bb)	 In Nr. 2 wird die Angabe „0,65 €“ durch die 
Angabe „0,66 €“ ersetzt.

3.	 In Art.  72 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „2,30  €“ 
durch die Angabe „2,35 €“ ersetzt.

4.	 In Art. 74 Abs. 1 Satz 2 werden die Angabe „1,71 €“ 
durch die Angabe „1,74 €“ und die Angabe „0,86 €“ 
durch die Angabe „0,88 €“ ersetzt.

5.	 Art. 101 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs.  1 Satz  5 werden nach der Angabe 
„2009/2010“ die Wörter „und nehmen an Anpas-
sungen nach Art. 4 teil; das gilt auch für die fest-
gesetzten Sondergrundgehälter und Zuschüsse 
zur Ergänzung des Grundgehalts“ eingefügt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz  2 wird nach dem Wort „Bezügean-
passungen“ die Angabe „nach Art. 4“ einge-
fügt.

bb)	 Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Das gilt entsprechend für ruhegehaltfähi-
ge Bezüge der früheren Besoldungsgruppe  
B 1.“

6.	 In Art. 104 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 wird nach dem 
Wort „Bezügeanpassungen“ die Angabe „nach Art. 4“ 
eingefügt.

7.	 Art. 118 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Abs. 1 bis 3 werden aufgehoben.

b)	 Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 1 und in Satz 1 
wird die Angabe „58,46  €“ durch die Angabe 
„59,63 €“ ersetzt.

c)	 Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Die Einmalzahlung nach Art.  109  
BayBesG bleibt bei der Anrechnung des Art. 83 
außer Ansatz.“

§ 4

Weitere Änderung des  
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz  
(BayBeamtVG), das zuletzt durch § 3 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art.  117 
wie folgt gefasst:

„Art. 117		 (aufgehoben)“.

2.	 Dem Art. 7 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) § 52 Abs. 4 und 5 des Beamtenversorgungs-
gesetzes (BeamtVG) in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung gilt fort.“

3.	 Art. 71 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „3,51 €“ durch 
die Angabe „3,59 €“ ersetzt.

b)	 Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 wird die Angabe „0,89 €“ durch die 
Angabe „0,91 €“ ersetzt.

bb)	 In Nr. 2 wird die Angabe „0,66 €“ durch die 
Angabe „0,68 €“ ersetzt.

4.	 In Art.  72 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „2,35  €“ 
durch die Angabe „2,41 €“ ersetzt.

5.	 In Art. 74 Abs. 1 Satz 2 werden die Angabe „1,74 €“ 
durch die Angabe „1,78 €“ und die Angabe „0,88 €“ 
durch die Angabe „0,90 €“ ersetzt.

6.	 Art. 117 wird aufgehoben.

7.	 Art. 118 wird wie folgt geändert:
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a)	 In Abs.  1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen und in Satz 1 wird die Angabe „59,63 €“ 
durch die Angabe „61,03 €“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 5

Änderung des Gesetzes zur  
Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes

In Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Siche-
rung des juristischen Vorbereitungsdienstes (SiGjurVD) 
vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 529, BayRS 302-1-J), 
das zuletzt durch § 1 Nr. 323 der Verordnung vom 22. Juli 
2014 (GVBl. S.  286) geändert worden ist, wird die An-
gabe „1 046,52 Euro“ durch die Angabe „1 267,08 Euro“ 
ersetzt.

§ 6

Weitere Änderung des Gesetzes zur  
Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes

Das Gesetz zur Sicherung des juristischen Vor-
bereitungsdienstes (SiGjurVD), das zuletzt durch §  5 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.	 In Art.  3 Abs.  1 Satz  2 Nr.  1 wird die Angabe 
„1 267,08 Euro“ durch die Angabe „1 302,08 Euro“ 
ersetzt.

2.	 In Art.  5 wird in der Überschrift das Wort „  ,  Über-
gangsvorschrift“ gestrichen.

§ 7

Änderung der  
Bayerischen Zulagenverordnung

Die Bayerische Zulagenverordnung (BayZulV) vom 
16. November 2010 (GVBl. S. 747, BayRS 2032-2-11-F), 
die zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2016 (GVBl. S. 399) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.	 In § 2 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege“ 
durch die Wörter „Hochschule für den öffentlichen 
Dienst in Bayern“ ersetzt.

2.	 In § 20 Abs. 2 wird die Angabe „48,07 Euro“ durch die 
Angabe „49,03 Euro“ ersetzt.

3.	 Die Anlagen 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:  

Anlage 1 

 

Lehrzulage 

(Monatsbeträge in Euro) 
 
 

Gültig ab 1. Januar 2017 
 

Rechtsgrundlage    

§ 3 Abs. 1 Satz 1 

 A 3 bis A 5 A 6 bis A 8 ab A 9 und höher 

Regellehrverpflichtung von    

mindestens  
20 Unterrichtsstunden 

 
54,47 

 
70,82 

 
81,70 

mindestens  
15 Unterrichtsstunden 

 
40,86 

 
54,47 

 
59,91 

mehr als  
10 Unterrichtsstunden 

 
27,23 

 
35,40 

 
40,86 

    
Der Höchstsatz der Lehrzulage von 81,70 € gilt für Leiter und Leiterinnen einer Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendare 
und Rechtsreferendarinnen sowie Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen bereits ab einer Regellehrverpflichtung von 
mindestens 17 Unterrichtsstunden. 
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Anlage 2 

Lehrerfunktionszulage 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Gültig ab 1. Januar 2017 
 
Nr. Lehrkräfte - Funktionen  

    

1.  Fachoberlehrer und Fachoberlehrerinnen (ohne Fachhochschulausbildung) in der Besoldungsgrup-
pe A 11 

 

1.1  als Fachbetreuer oder Fachbetreuerin an einer beruflichen Schule für Fächer, in denen Pflichtunterricht 
in praktischer Fachkunde, in Fachpraxis, in Schreibtechnik, in Fremdsprachen oder in Musik erteilt wird, 
wobei die Bestellung zum Fachbetreuer oder zur Fachbetreuerin durch die Ernennungsbehörde verfügt 
sein muss 

54,47 

1.2  als zentraler Fachberater oder zentrale Fachberaterin an den Städtischen Realschulen der Landes-
hauptstadt München 

54,47 

2.  Zweite Realschulkonrektoren und Zweite Realschulkonrektorinnen, Realschulkonrektoren und Real-
schulkonrektorinnen, Realschulrektoren und Realschulrektorinnen, Realschuldirektoren und Realschul-
direktorinnen, Zweite Sonderschulkonrektoren und Zweite Sonderschulkonrektorinnen, Sonderschulkon-
rektoren und Sonderschulkonrektorinnen, Sonderschulrektoren und Sonderschulrektorinnen 

 

 als Leiter oder Leiterin eines Seminars für die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen an Realschulen 
oder Förderschulen 

81,70 

3.  Studienräte und Studienrätinnen im Förderschuldienst  

3.1  als Leiter oder Leiterin eines Schülerheims 54,47 

3.2  als Fachberater oder Fachberaterin für Hör- und Sprachgeschädigte bei den Gesundheitsämtern 54,47 

4.  Studienräte und Studienrätinnen, Oberstudienräte und Oberstudienrätinnen  

4.1  als Leiter oder Leiterin eines Schülerheims 54,47 

4.2  als Landesbeauftragter oder Landesbeauftragte für den Computereinsatz und Programmierten Unter-
richt im Fachunterricht 

81,70 

4.3  als Seminarlehrer oder Seminarlehrerin an beruflichen Schulen 81,70 

4.4  als Seminarlehrer oder Seminarlehrerin an Gymnasien 81,70 

4.5  als medienpädagogisch-informationstechnischer Berater oder medienpädagogisch-
informationstechnische Beraterin bei dem oder der Ministerialbeauftragten 

81,70 

4.6  als medienpädagogisch-informationstechnischer Berater oder medienpädagogisch-
informationstechnische Beraterin im Regierungsbezirk für den Bereich der beruflichen Schulen (ohne 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen) 

81,70 

5.  Studiendirektoren und Studiendirektorinnen1), Oberstudiendirektoren und Oberstudiendirektorinnen  

  als ständiger stellvertretender Seminarvorstand 54,47/81,702) 

6. Studiendirektoren und Studiendirektorinnen3), Oberstudiendirektoren und Oberstudiendirektorinnen an 
Gymnasien 

 

 als Seminarvorstand, soweit kein ständiger stellvertretender Seminarvorstand bestellt ist 54,47/81,702) 

 
_______________ 
1) Die Zulage erhalten nur Studiendirektoren und Studiendirektorinnen, die als solche ständige Vertreter und Vertreterinnen 

von Schulleitern oder Schulleiterinnen sind. 
2) Studiendirektoren und Studiendirektorinnen erhalten eine Zulage von 81,70 €, Oberstudiendirektoren und Oberstudiendi-

rektorinnen eine Zulage von 54,47 €. 
3) Die Zulage erhalten nur Studiendirektoren und Studiendirektorinnen, denen die Leitung der Schule übertragen ist. 
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Anlage 3 

 

Luftfahrtgeräteprüferzulage und Steuerprüferzulage 

(Monatsbeträge in Euro) 
 
 

Gültig ab 1. Januar 2017 
 
Rechtsgrundlage  

§ 6  108,95 

§ 7 A 6 bis A 8 18,17 

A 9 bis A 13 40,86 

 
 
  
 

Anlage 4 

 

Erschwerniszulagen 

 
Gültig ab 1. Januar 2017 
 

Rechtsgrundlage Betrag in Euro 

   je Stunde 
§ 11 Abs. 2 
Satz 1 

Nr. 1  3,39 
in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr 4,08 

Nr. 2  0,67 
für Beamte und Beamtinnen mit einer Zulage 
nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6 BayBesG 

0,83 

Nr. 3 4,08 
  je Monat 
§ 13  Abs. 1 16,34 

Abs. 2 49,03 
Abs. 3 65,37 

§ 14  Satz 1 Nr. 1 266,34 

Nr. 2, 3 163,41 

Satz 2 163,41 
§ 14a  146,08  
§ 15  Abs. 1 

Satz 1 
Nr. 1 mit Zusatzqualifikation 384,02  

ohne Zusatzqualifikation 337,72  
Nr. 2 mit Zusatzqualifikation 344,81  

ohne Zusatzqualifikation 298,50  
Abs. 2 49,03  

§ 16  Abs. 1 40,86  
Abs. 2 16,34  

   je Stunde 
§ 17 Abs. 3 
Satz 1 in Ver-
bindung mit 
§ 17 Abs. 2 
Satz 1 

Nr. 1  2,94 
Nr. 2  Tauchtiefe bis zu 5 m 12,20  

mehr als 5 m 14,80 
mehr als 10 m 18,39 
mehr als 15 m bis zu 20 m 23,68  
je weitere 5 m  4,72  

 
§ 18 Abs. 1 je Einsatz 27,23  

monatlicher Höchstbetrag 408,46 
Abs. 2 Satz 1 je Einsatz bis zu 272,36  
Abs. 3 monatlicher Gesamtbetrag 871,55  
Abs. 4 je Einsatz 16,34  

monatlicher Höchstbetrag 245,14  
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§ 8

Weitere Änderung  
der Bayerischen Zulagenverordnung

Die Bayerische Zulagenverordnung (BayZulV), die 
zuletzt durch § 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	 In § 20 Abs. 2 wird die Angabe „49,03 Euro“ durch die 
Angabe „50,18 Euro“ ersetzt.

2.	 Die Anlagen 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:  

Anlage 1 

 

Lehrzulage 

(Monatsbeträge in Euro) 
 
 

Gültig ab 1. Januar 2018 
 

Rechtsgrundlage    

§ 3 Abs. 1 Satz 1 

 A 3 bis A 5 A 6 bis A 8 ab A 9 und höher 

Regellehrverpflichtung von    

mindestens  
20 Unterrichtsstunden 

 
55,75 

 
72,48 

 
83,62 

mindestens  
15 Unterrichtsstunden 

 
41,82 

 
55,75 

 
61,32 

mehr als  
10 Unterrichtsstunden 

 
27,87 

 
36,23 

 
41,82 

    
Der Höchstsatz der Lehrzulage von 83,62 € gilt für Leiter und Leiterinnen einer Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendare 
und Rechtsreferendarinnen sowie Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen bereits ab einer Regellehrverpflichtung von 
mindestens 17 Unterrichtsstunden. 
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Anlage 2 

Lehrerfunktionszulage 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Gültig ab 1. Januar 2018 
 
Nr. Lehrkräfte - Funktionen  

   

1.   Fachoberlehrer und Fachoberlehrerinnen (ohne Fachhochschulausbildung) in der Besoldungsgrup-
pe A 11 

 

1.1  als Fachbetreuer oder Fachbetreuerin an einer beruflichen Schule für Fächer, in denen Pflichtunterricht 
in praktischer Fachkunde, in Fachpraxis, in Schreibtechnik, in Fremdsprachen oder in Musik erteilt wird, 
wobei die Bestellung zum Fachbetreuer oder zur Fachbetreuerin durch die Ernennungsbehörde verfügt 
sein muss 

55,75 

1.2  als zentraler Fachberater oder zentrale Fachberaterin an den Städtischen Realschulen der Landes-
hauptstadt München 

55,75 

2.  Zweite Realschulkonrektoren und Zweite Realschulkonrektorinnen, Realschulkonrektoren und Real-
schulkonrektorinnen, Realschulrektoren und Realschulrektorinnen, Realschuldirektoren und Realschul-
direktorinnen, Zweite Sonderschulkonrektoren und Zweite Sonderschulkonrektorinnen, Sonderschul-
konrektoren und Sonderschulkonrektorinnen, Sonderschulrektoren und Sonderschulrektorinnen 

 

 als Leiter oder Leiterin eines Seminars für die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen an Realschulen 
oder Förderschulen 

83,62 

3.  Studienräte und Studienrätinnen im Förderschuldienst  

3.1  als Leiter oder Leiterin eines Schülerheims 55,75 

3.2  als Fachberater oder Fachberaterin für Hör- und Sprachgeschädigte bei den Gesundheitsämtern 55,75 

4.  Studienräte und Studienrätinnen, Oberstudienräte und Oberstudienrätinnen  

4.1  als Leiter oder Leiterin eines Schülerheims 55,75 

4.2  als Landesbeauftragter oder Landesbeauftragte für den Computereinsatz und Programmierten Unter-
richt im Fachunterricht 

83,62 

4.3  als Seminarlehrer oder Seminarlehrerin an beruflichen Schulen 83,62 

4.4  als Seminarlehrer oder Seminarlehrerin an Gymnasien 83,62 

4.5  als medienpädagogisch-informationstechnischer Berater oder medienpädagogisch-
informationstechnische Beraterin bei dem oder der Ministerialbeauftragten 

83,62 

4.6  als medienpädagogisch-informationstechnischer Berater oder medienpädagogisch-
informationstechnische Beraterin im Regierungsbezirk für den Bereich der beruflichen Schulen (ohne 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen) 

83,62 

5.  Studiendirektoren und Studiendirektorinnen1), Oberstudiendirektoren und Oberstudiendirektorinnen  

  als ständiger stellvertretender Seminarvorstand 55,75/83,622) 

6.  Studiendirektoren und Studiendirektorinnen3), Oberstudiendirektoren und Oberstudiendirektorinnen an 
Gymnasien 

 

 als Seminarvorstand, soweit kein ständiger stellvertretender Seminarvorstand bestellt ist 55,75/83,622) 

 
_______________ 
1) Die Zulage erhalten nur Studiendirektoren und Studiendirektorinnen, die als solche ständige Vertreter und Vertreterinnen 

von Schulleitern oder Schulleiterinnen sind. 
2) Studiendirektoren und Studiendirektorinnen erhalten eine Zulage von 83,62 €, Oberstudiendirektoren und Oberstudiendi-

rektorinnen eine Zulage von 55,75 €. 
3) Die Zulage erhalten nur Studiendirektoren und Studiendirektorinnen, denen die Leitung der Schule übertragen ist. 
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Anlage 3 

 

Luftfahrtgeräteprüferzulage und Steuerprüferzulage 

(Monatsbeträge in Euro) 
 
 

Gültig ab 1. Januar 2018 
 
Rechtsgrundlage  

§ 6  111,51 

§ 7 A 6 bis A 8 18,60 

A 9 bis A 13 41,82 

 
 
  
 
 

Anlage 4 

 

Erschwerniszulagen 

 
Gültig ab 1. Januar 2018 
 

Rechtsgrundlage Betrag in Euro 

   je Stunde 
§ 11 Abs. 2 
Satz 1 

Nr. 1  3,47 
in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr 4,18 

Nr. 2  0,69 
für Beamte und Beamtinnen mit einer Zulage 
nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6 BayBesG 

0,85 

Nr. 3 4,18 
  je Monat 
§ 13  Abs. 1 16,72 

Abs. 2 50,18 
Abs. 3 66,91 

§ 14  Satz 1 Nr. 1 272,60 

Nr. 2, 3 167,25 

Satz 2 167,25 
§ 14a  149,51  
§ 15  Abs. 1 

Satz 1 
Nr. 1 mit Zusatzqualifikation 393,04  

ohne Zusatzqualifikation 345,66  
Nr. 2 mit Zusatzqualifikation 352,91  

ohne Zusatzqualifikation 305,51  
Abs. 2 50,18  

§ 16  Abs. 1 41,82  
Abs. 2 16,72  

   je Stunde 
§ 17 Abs. 3 
Satz 1 in Ver-
bindung mit 
§ 17 Abs. 2 
Satz 1 

Nr. 1  3,01 
Nr. 2  Tauchtiefe bis zu 5 m 12,49  

mehr als 5 m 15,15 
mehr als 10 m 18,82 
mehr als 15 m bis zu 20 m 24,24  
je weitere 5 m  4,83  

 
§ 18 Abs. 1 je Einsatz 27,87  

monatlicher Höchstbetrag 418,06 
Abs. 2 Satz 1 je Einsatz bis zu 278,76  
Abs. 3 monatlicher Gesamtbetrag 892,03  
Abs. 4 je Einsatz 16,72  

monatlicher Höchstbetrag 250,90  
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§ 9

Änderung des Gesetzes über 
 kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen

In Art.  45 Abs.  5 des Gesetzes über kommunale 
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) vom 24. Juli 
2012 (GVBl. S. 366, BayRS 2022-1-I), das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 81) ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „und 110 BayBesG“ 
durch die Angabe „ , 109 und 110 BayBesG“ ersetzt.

§ 10

Weitere Änderung des Gesetzes über  
kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen

In Art.  45 Abs.  5 des Gesetzes über kommunale 
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG), das zuletzt 
durch § 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die 
Angabe „ , 109 und 110 BayBesG“ durch die Angabe „und 
110 BayBesG“ ersetzt.

§ 11

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten 

1.	 die § 2 Nr. 1 bis 4, 7 bis 10, 12 und 13, § 4 Nr. 1, 2 und 
6, § 6 Nr. 2 am 1. August 2017, 

2.	 die §  2 Nr.  5, 6, 11 und 14, §  4 Nr.  3 bis 5 und 7,  
§ 6 Nr. 1, §§ 8 und 10 am 1. Januar 2018 

in Kraft. 

München, den 12. Juli 2017

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst S e e h o f e r
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